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liebe jule,

damit du mit ins wasser gehen dürftest, muss die andere aufsichtsperson die rettungsfähigkeit
besitzen.
sollte deine schulleiterin irgendwelche eltern verpflichten wollen, ist es zumindest
unwahrscheinlich, dass diese die rettungsfähigkeit besitzen...

lg,
grundschullehrerin
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